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Volkswirtschaft der DDR ergeben, gerecht wird. Sie ist auf 
die Hauptrichtungen und Schwerpunkte der dafür maßge
benden Wissenschaftsgebiete und Schlüsseltechnologien zu 
konzentrieren und hat den Erfordernissen der ökonomischen 
und technisch-technologischen Entwicklung der Kombinate 
weitgehend zu entsprechen.

(2) Die Forschung der Akademie und der Hochschulen hat 
in Übereinstimmung .mit den Festlegungen des Abs. 1 ein 
hohes Niveau der Ausbildung und Erziehung der Studenten, 
der Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses und 
der Weiterbildung von Eraxiskadern zu sichern. Die Aspiran
ten, Forschungsstudenten und Studenten sind in die soziali
stische Gemeinschaftsarbeit bei der Lösung der Forschungs
aufgaben einzubeziehen.

(3) Die Forschung der Akademie und der Hochschulen hat 
durch bedeutende wissenschaftliche Ergebnisse einen Beitrag 
zur sozialistischen ökonomischen Integration und zur Aus
einandersetzung mit dem Imperialismus zu leisten.

§3 ' '
(1) Die Ziele und Aufgaben der Forschung der Akademie 

und der Hochschulen sind in Übereinstimmung mit den vom 
Ministenrat festgelegten Hauptrichtungen und Schwerpunk
ten des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts, ent
sprechend den Erfordernissen der gesellschaftlichen und 
volkswirtschaftlichen Entwicklung und auf der Grundlage 
einer planmäßigen analytisch-prognostischen Arbeit der 
Akademie und der Hochschulen zur Entwicklung der Wissen
schäften zu bestimmen. Die Ziele und Aufgaben sind unter 
Berücksichtigung des fortgeschrittenen internationalen wis
senschaftlich-technischen Niveaus und der Tendenzen seiner 
weiteren Entwicklung so festzulegen, daß durch eine weit in 
die Zukunft reichende Grundlagenforschung Spitzenleistun
gen in Wissenschaft und Technik erzielt werden, die wirt
schaftlich ergiebig verwertet werden können.

(2) Das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen und 
die Akademie planen und koordinieren gemeinsam die lang
fristige Entwicklung der naturwissenschaftlichen, mathema
tischen und technischen Grundlagenforschung, wirken bei 
der Planung und Koordinierung der gesellschaftswissen
schaftlichen, medizinischen und agrarwissenschaftlichen For
schung mit und fördern die interdisziplinäre Forschungs
zusammenarbeit.

§4

(1) Die Forschungskooperation der Akademie und der Hoch-1 
schulen mit den Kombinaten ist in großem Umfang zu ent
wickeln und zu erweitern und auf der Grundlage von Wirt
schaftsverträgen verbindlich festzulegen.

(2) Die Forschung der Akademie und der Hochschulen wird 
auf der Grundlage der staatlichen Planentscheidungen im 
Rahmen von
1. Wirtschaftsverträgen mit Kombinaten zu Aufgaben der 

gezielten Grundlagenforschung und der angewandten For
schung,

2. Forschungsaufträgen des Ministers für Hoch- und Fach
schulwesen bzw. der Rektoren der Hochschulen oder des 
Präsidenten der Akademie der Wissenschaften der DDR 
bzw. der Leiter der Forschungsbereiche der Akademie zu 
anderen Forschungsaufgaben

durchgeführt. Die Akademie und die Hochschulen haben ihre 
Forschungsergebnisse den Kombinaten in einer anwendbaren 
Form zur Verfügung zu stellen, die in den Wirtschaftsverträ
gen zu vereinbaren ist.

(3) Die Verteidigung der Ziele und Aufgaben der Forschung 
und der Forschungsergebnisse erfolgt in sachkundigen Gre
mien, deren Zusammensetzung von den Kooperationspartnern 
vereinbart oder von den Leitern gemäß Abs. 2 Ziff. 2 festge- 
legt wird. In den Verteidigungen sind insbesondere Entschei
dungen über die zu lösende Aufgabe und ihre Ziele, die 
Erfüllung der festgelegten Leistungs- und Effektivitätsziele,

die materiell-technische Sicherung der Forschungsarbeiten, 
die Weiterbearbeitung der erzielten Forschungsergebnisse 
und ihre schnelle Nutzung und Überführung, die moralische 
und materielle Anerkennung der Forsdiungsleistungen und 
andere Entscheidungen entsprechend den Rechtsvorschriften 
zu treffen.

§5
fl) Die Akademie ist für die Koordinierungsaufgaben ver

antwortlich, die in der DDR auf den Gebieten der naturwis
senschaftlichen, mathematischen und technischen Grundlagen
forschung sowie auf speziellen Gebieten der gesellschaftswis
senschaftlichen Forschung bei der internationalen sozialisti
schen Wissenschaftskooperation mit der Akademie der 
Wissenschaften der UdSSR und den Akademien der Wissen
schaften anderer Mitgliedsländer des RGW zu lösen sind.

(2) Die Gestaltung der internationalen sozialistischen Wis
senschaftskooperation mit Partnern in der UdSSR und 
anderen Mitgliedsländern des RGW erfolgt auf der Grund
lage von zwischenstaatlichen Vereinbarungen sowie von Ver
trägen über die ökonomische und wissenschaftlich-technische 
Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der vertraglichen 
Forschungskooperation der Akademie und der Hochschulen 
mit den Kombinaten.

III.
Leitung und Planung

§ 6
(1) Der Minister für Hoch- und Fachschulwesen und der 

Präsident der Akademie sowie die anderen zuständigen 
Leiter sind für die effektive Leitung, Planung und Organisa
tion der Forschung in ihren Bereichen verantwortlich. Sie 
haben insbesondere zu sichern, daß
— die Forschungspotentiale ihrer Bereiche entsprechend den 

gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Erfordernissen 
entwickelt werden,

— die erkundende Grundlagenforschung in jenen Richtungen 
besonders gefördert wird, die grundsätzlich neue Erkennt
nisse und Impulse für die langfristige Leistungsentwick
lung der Volkswirtschaft der DDR erwarten lassen, und 
daß aussichtsreiche Ergebnisse unverzüglich in die Lei
stungsangebote an die Kombinate und andere potentielle 
Nutzer einfließen,

— der Weltfundus an wissenschaftlichen Erkenntnissen er
schlossen, Entwicklungstendenzen der Wissenschaft syste-

■ matisch verfolgt und mit einer auf hohem Niveau stehen
den prognostisch-strategischen Arbeit Grundlagen für die 
Herausarbeitung der für die DDR aussichtsreichsten 
Hauptrichtungen und Schwerpunkte von Wissenschaft und 
Technik geschaffen werden,

— der größere Teil der naturwissenschaftlichen, mathemati
schen und technischen Forschiungspotentiale auf der 
Grundlage des Planes für Aufgaben der gezielten Grund
lagenforschung und der angewandten Forschung eingesetzt 
und durch Wirtschaftsverträge mit Kombinaten gebunden 
wird,

— die Forschung planmäßig intensiviert wird und die per
sonellen, materiellen und finanziellen Mittel und Fonds 
mit hohem gesellschaftlichem Nutzeffekt eingesetzt wer
den,

— anspruchsvolle Ziele für die Erfindertätigkeit gestellt und 
Forschungsergebnisse mit internationaler Neuheit auf 
erfinderischem Niveau erarbeitet werden, die volkswirt
schaftlich effektiv und rechtlich gesichert verwertet wer
den können und den Aufbau eigenständiger Schutzrechts
positionen der DDR gestatten,

—- die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung von 
Ordnung, Sicherheit und Geheimnisschutz getroffen wer- 

• den,
— der Verlauf des Fonschungsprozesses regelmäßig einge

schätzt und kontrolliert und dabei neuen Anforderungen


